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Veröffentlicht im Nachrichtenblatt: Nr. 05/2015, S. 158. vom 28.12.2015 
Veröffentlicht auf der Homepage: 04.01.2016 

 
Satzung  

der Fachhochschule Flensburg  
über  

das Verfahren und die Vergabe von Leistungsbezügen 
 sowie Forschungs-, Lehr- und Transferzulagen 

 
(Leistungsbezügesatzung) 

 
 
Aufgrund des § 38 Satz 2 des Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein (SHBesG) vom 
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153) in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbin-
dung mit § 7 der Hochschul-Leistungsbezüge-Verordnung (LBVO) vom 17.01.2015     
(GVOBl. Schl.-H. S. 39 ) wird die Satzung der Fachhochschule Flensburg über das Ver-
fahren und die Vergabe von Leistungsbezügen sowie Forschungs-, Lehr- und Transfer-
zulagen nach Beschluss durch den Senat vom 16.09.2015, Stellungnahme des Hoch-
schulrats vom 12.10.2015  und Genehmigung des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Wissenschaft und Gleichstellung (MSGWG) vom 07.10.2015 erlassen: 
 

§ 1  
Regelungsgegenstand  

Diese Satzung regelt die Grundsätze des Verfahrens und der Vergabe von Leistungsbe-
zügen entsprechend der Landesverordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- 
Lehr- und Transferzulagen für Hochschulbedienstete (Hochschul-Leistungsbezüge-
Verordnung - LBVO) in der jeweils geltenden Fassung.  
 

§ 2  
Anwendungsbereich  

Diese Satzung gilt für Professorinnen und Professoren sowie Mitglieder des Präsidiums 
und sonstiger Leitungsgremien im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung, soweit sie 
nach der Besoldungsordnung W besoldet werden. Dazu gehören auch Professorinnen 
und Professoren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der LBVO nach Besoldungsord-
nung C besoldet werden und auf schriftlichen Antrag in die Besoldung nach Besoldungs-
ordnung W wechseln und Professorinnen und Professoren, die in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis an der Hochschule beschäftigt sind. 
 

§ 3  
Allgemeine Grundsätze bei der Vergabe von Leistungsbezügen 

(1) Die Regelungen dieser Satzung stehen unter dem Haushaltsvorbehalt. Die Über-
gangsregelungen nach § 5 Abs. 6 haben gegenüber den anderen Leistungsbezügen 
nach § 5 stets Priorität.  

(2) Soll eine Professorin oder ein Professor Berufungsleistungsbezüge und besondere 
Leistungsbezüge von insgesamt mehr als 40 vom Hundert des W 2 Grundgehalts-
satzes erhalten, wird der 40 vom Hundert überschießende Anteil nur befristet für drei 
Jahre gewährt. 

(3) Die Leistungsbezüge nehmen an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen mit 
dem Vomhundertsatz teil, um den die Grundgehälter der Besoldungsordnung W an-
gepasst werden. 
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§ 4 
Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 

(1) Im Rahmen der Berufung kann das Präsidium auf Vorschlag des Dekanats den künf-
tigen Professorinnen und Professoren der Hochschule eine Entwicklung ihres Ge-
halts unter der Bedingung zusagen, dass sie eine bestimmte Anzahl von Jahren 
nach Eintritt in die Hochschule bleiben.  
Der monatliche Berufungs-Leistungsbezug beträgt  

nach fünf Jahren bis zu fünf vom Hundert des W 2 Grundgehaltssatzes, 
nach zehn Jahren bis zu zehn vom Hundert des W 2 Grundgehaltssatzes, 
nach 15 Jahren bis zu 15 vom Hundert des W 2 Grundgehaltssatzes, 
nach 20 Jahren bis zu 20 vom Hundert des W 2 Grundgehaltssatzes.  

Der Berufungs-Leistungsbezug wird jeweils unbefristet gewährt. 
 

(2) Aus Anlass eines Rufes einer anderen Hochschule oder eines Einstellungsangebots 
eines anderen Arbeitgebers kann das Präsidium auf Vorschlag des Dekanats, frü-
hestens nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Gewährung aus einem solchen 
Anlass ohne Befristung bis zu 0,5 vom Hundert des Grundgehaltssatzes W 2 als 
monatlichen Bleibe-Leistungsbezug gewähren.  
  

(3) Professorinnen und Professoren, die von anderen Hochschulen an die Fachhoch-
schule Flensburg wechseln und von diesen bereits einen Leistungsbezug gewährt 
bekommen haben, können einen unwiderruflichen Berufungs-Leistungsbezug in 
gleicher Höhe, aber nicht mehr als 20 v.H. des Grundgehaltssatzes W2 erhalten. 
Dieser Leistungsbezug wird auf künftige Berufungs-Leistungszusagen angerechnet.  

 
§ 5 

Regelmäßige Leistungsbezüge für besondere Leistungen 
(1) Für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Weiterbildung oder Nachwuchsför-

derung und Wissenstransfer, die erheblich über dem Durchschnitt liegen und in der 
Regel in den letzten fünf Jahren erbracht worden sind, können Leistungsbezüge ge-
währt werden:  

1. Stufe: fünf vom Hundert des W2-Grundgehaltssatzes, frühestens nach Ablauf  
von fünf Jahren seit Eintritt in die Fachhochschule,  

2. Stufe: weitere fünf vom Hundert des W2-Grundgehaltssatzes, frühestens nach  
Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt in die Fachhochschule,  

3. Stufe: weitere fünf vom Hundert des W2-Grundgehaltssatzes, frühestens nach  
Ablauf von 15 Jahren seit Eintritt in die Fachhochschule,  

4. Stufe: weitere fünf vom Hundert des W2-Grundgehaltssatzes, frühestens nach  
Ablauf von 20 Jahren seit Eintritt in die Fachhochschule.  

5. Stufe: weitere fünf vom Hundert des W2-Grundgehaltssatzes, frühestens nach  
Ablauf von 25 Jahren seit Eintritt in die Fachhochschule.  

 
Für die Vergabe der Leistungsbezüge der jeweiligen Stufen gelten die in der Anlage 
der Satzung genannten Bedingungen und Kriterien.  
 

(2) Die besonderen Leistungsbezüge werden zum 1.12. eines jeden Jahres vergeben. 
Ein Antrag auf Gewährung eines besonderen Leistungsbezugs ist von den Professo-
rinnen und Professoren schriftlich bis zum 31.8. über das Dekanat an das Präsidium 
zu stellen. Der Antrag ist unter Darlegung der Leistungen in Lehre, Forschung, Wei-



3 
 

terbildung, Nachwuchsförderung oder Wissenstransfer zu begründen. Über den An-
trag entscheidet das Präsidium auf Vorschlag des Dekanats. 
 

(3) Die von den Antragsstellern dargelegten Leistungen werden auf Vorschlag des De-
kanats durch das Präsidium bewertet. Bei der Bewertung können folgende Punkte 
vergeben werden:  

 Für Lehre und Prüfungen: bis 50 Punkte  
 Für Forschung und Wissenstransfer: bis 30 Punkte  
 Für Weiterbildung, Nachwuchsförderung und sonstiges Engagement: bis 20    
 Punkte  
 

Die Vergabe von besonderen Leistungsbezügen ist ausgeschlossen, wenn die  
Leistungen der zu beurteilenden Person mit weniger als 50 Punkten bewertet wer-
den.  

(4) Die besonderen Leistungsbezüge der jeweiligen Stufe werden als monatliche Zah-
lungen für einen Zeitraum von fünf Jahren befristet vergeben. Wird die Stufe im 
nächsten Verfahren bestätigt oder die nächste Stufe vergeben, so wird der besonde-
re Leistungsbezug des vorangegangenen Verfahrens unbefristet weiter gewährt. Die 
Entfristung kann bereits nach zwei Jahren beantragt werden, für den Fall, dass sonst 
altersbedingt eine Ruhegehaltsfähigkeit der Stufe nicht mehr erreicht werden kann. 

(5) In besonderen Fällen können die Vomhundertsätze des Absatzes 1 zum Ausgleich 
erhöht jedoch höchstens verdoppelt werden. Ein besonderer Fall liegt insbesondere 
dann vor, wenn die Professorin oder der Professor keine oder nur niedrige Beru-
fungs- und Leistungsbezüge erhalten hat. Ein weiterer besonderer Fall liegt vor, 
wenn die Professorin oder der Professor bei Eintritt in die Hochschule bereits das 
40. Lebensjahr vollendet hat.  

(6) Es gilt folgende abweichende Regelung: Professorinnen und Professoren der Besol-
dungsgruppe C2, die nach W2 gewechselt haben, erhalten nach Ablauf von zehn 
Jahren seit Eintritt in die Fachhochschule Flensburg die besonderen Leistungsbezü-
ge für die erste Stufe sofort unbefristet, nach Ablauf von 15 Jahren seit Eintritt in die 
Fachhochschule Flensburg die besonderen Leistungsbezüge für die ersten beiden 
Stufen sofort unbefristet. Im Übrigen bleiben die Regelungen unberührt.  

(7) Werden von einer Person unabhängig von einem Beurteilungsverfahren nach den 
Absätzen 1-3 besondere herausragende Leistungen in den in Abs. 3 Satz 2 genann-
ten Bereichen erbracht, so kann das Präsidium nach erfolgter Stellungnahme des für 
die Person zuständigen Fachbereichsdekanats einen einmaligen besonderen Leis-
tungsbezug bis zur Höhe eines monatlichen Grundgehaltssatzes W 2 gewähren.  

 
 
 

§ 6  
Forschungs-, Lehr- und Transferzulagen  

(1) Professorinnen und Professoren, die Mittel privater Dritter für Forschungs- oder 
Lehrvorhaben der Hochschule einwerben und diese Vorhaben im Hauptamt durch-
führen, können für die Dauer des Drittmittelflusses aus diesen Mitteln auf formlosen 
Antrag eine nicht ruhegehaltfähige Zulage erhalten, soweit der Drittmittelgeber be-
stimmte Mittel ausdrücklich zu diesem Zweck vorgesehen hat. Die im Rahmen eines 
Lehrvorhabens nach Satz 1 anfallende Lehrtätigkeit ist auf die Lehrverpflichtung 
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nicht anzurechnen. Forschungs- und Lehrzulagen dürfen jährlich 100 vom Hundert 
des Jahresgrundgehalts der Professorinnen und Professoren nicht übersteigen. 

(2) Professorinnen und Professoren, deren wissenschaftliche Transferleistungen in die 
Wirtschaft aus Mitteln Dritter prämiert werden, kann aus diesen Mitteln eine nicht ru-
hegehaltsfähige Zulage gewährt werden, soweit bei der Prämierung bestimmte Mittel 
ausdrücklich für diesen Zweck vorgesehen worden sind. 

(3) Forschungs- und Lehrzulagen werden monatlich für die Dauer des Forschungs- oder 
Lehrvorhabens durch das Präsidium auf Vorschlag des Dekanats gewährt. Sie neh-
men nicht an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen teil. 

 
 

§ 7 
 Funktionsleistungsbezüge 

(1) Für die Wahrnehmung von Funktionen oder besonderen Aufgaben im Rahmen der 
Hochschulselbstverwaltung oder der Hochschulleitung werden Funktionsleistungs-
bezüge gewährt. Funktionsleistungsbezüge werden für die Dauer der Funktionsaus-
übung oder für die Dauer der Wahrnehmung der besonderen Aufgaben befristet. Mit 
dem Ausscheiden aus der Funktion oder dem Ende der Wahrnehmung der besonde-
ren Aufgabe entfällt der Anspruch auf Zahlung mit dem Ende des Monats, in dem 
das Ausscheiden erfolgt.  

(2) Die Höhe des Vorschlags der Funktionsleistungsbezüge für die hauptamtliche Präsi-
dentin oder den hauptamtlichen Präsidenten beträgt 35 v. H. des Grundgehalts W3. 
Hierauf werden alle bisherigen Leistungsbezüge nach §§ 4 und 5 angerechnet. 

(3) Die Höhe des Vorschlags der Funktionsleistungsbezüge für die Kanzlerin oder den 
Kanzler richtet sich nach den Bestimmungen der Anlage 9 zu § 35 Abs. 3 SHBesG. 

(4) Nebenamtlich in der Selbstverwaltung tätige Professorinnen und Professoren, soweit 
sie nach Besoldungsgruppe W besoldet werden, erhalten folgende monatliche Funk-
tionszulagen:  
Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 12,5 v. H. des Grundgehaltssatzes W2 
Dekaninnen und Dekane 10 v. H. des Grundgehaltssatzes W2 
Prodekaninnen und Prodekane 7,5 v. H. des Grundgehaltssatzes W2 
Senatsvorsitzende oder Senatsvorsitzender 5 v. H. des Grundgehaltssatzes W2 
Zentraler Prüfungsausschussvorsitzender 5 v. H. des Grundgehaltssatzes W2 

 
(5) Die Ermäßigung der Regellehrverpflichtung nach der Lehrverpflichtungsverordnung 

wegen der Wahrnehmung einer Funktion bleibt von der Zahlung einer Funktionszu-
lage unberührt. 

(6) Besondere Leistungsbezüge, die vor Antritt der Amtszeit einer Professorin oder ei-
nes Professors in einer in diesem Paragraphen genannten Funktion befristet ge-
währt worden sind, werden für den Zeitraum dieser Amtszeit fortgezahlt, auch wenn 
sie entsprechend der Befristung noch während der Amtszeit enden. Nach Ablauf der 
Amtszeit werden sie um den Zeitraum verlängert, der dem Zeitraum vom Beginn der 
Amtszeit bis zum Ende der Befristung des besonderen Leistungsbezugs entspricht. 
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§ 8 
Übergangsregelungen   

(1) Einzelabsprachen zu Berufungsleistungsbezügen nach § 4 Abs. 1 in der bis zum  
30.06.2015 geltenden Fassung der Leistungsbezügesatzung FHF, die vor dem 
01.01.2013 getroffen wurden und danach wirksam werden sollten,  können neu ver-
handelt und beschieden werden.  
In diesen Fällen beträgt der monatliche Berufungsleistungsbezug 

nach fünf Jahren Hochschulzugehörigkeit bis zu fünf vom Hundert des W2 
Grundgehaltssatzes,  
nach zehn Jahren Hochschulzugehörigkeit bis zu zehn vom Hundert des 
W 2 Grundgehaltssatzes, 
nach 15 Jahren Hochschulzugehörigkeit bis zu fünfzehn vom Hundert des 
W 2 Grundgehaltssatzes, 
nach 20 Jahren Hochschulzugehörigkeit bis zu zwanzig vom Hundert des 
W 2 Grundgehaltssatzes. 

 
(2) Empfänger besonderer Leistungsbezüge nach § 5 Abs. 1 in der bis zum 30.06.2015 

geltenden Fassung der Leistungsbezügesatzung FHF,  können in begründeten Ein-
zelfällen an einer leistungsgerechten Neuvergabe der Leistungsstufe 1  teilnehmen, 
wenn entsprechend noch nicht honorierte Umstände nachgewiesen werden. 
 

(3) Die Anträge nach Abs. 1 und 2 sind entsprechend dem Verfahren für die Vergabe 
der besonderen Leistungsbezüge über das Dekanat innerhalb von 6 Monaten nach 
Veröffentlichung dieser Satzung zu stellen.  
 

(4) Jeder Antragssteller erhält innerhalb von 3 Monaten Bescheid über die Entscheidung 
des Präsidiums. Im Weiteren gilt § 10 dieser Satzung. 

 
 

§ 9  
Härteklausel  

(1) Bei der Bewertung von Leistungen und der Bemessung von Leistungsbezügen darf 
eine zeitweise Reduzierung oder Unterbrechung der Tätigkeit als Professorin oder 
Professor nicht nachteilig berücksichtigt werden, wenn die Einschränkung oder Un-
terbrechung der Tätigkeit wegen der Versorgung minderjähriger Kinder oder wegen 
der Pflege kranker oder behinderter Kinder, Ehepartner oder Eltern erfolgt ist. 

 
(2) Bei der Bewertung von Leistungen und der Bemessung von Leistungsbezügen darf 

eine zeitweise Reduzierung oder Unterbrechung der Tätigkeit nicht nachteilig be-
rücksichtigt werden, wenn die Einschränkung oder Unterbrechung aufgrund von 
Krankheit oder Behinderung erfolgt ist.  

 
 

§ 10 
Bescheid, Widerspruch und Schlichtung  

(1) Jede Antragstellerin und jeder Antragsteller erhält bis spätestens 31. Oktober des 
jeweiligen Jahres, das dem möglichen Wirksamwerden von Leistungsbezügen vo-
rangeht, einen Bescheid, in dem die Entscheidung des Präsidiums über die Gewäh-
rung von Leistungsbezügen oder die Ablehnung des Antrags unter Angabe von 
Gründen mitgeteilt wird. Im Falle der Gewährung sind die Höhe der Leistungsbezüge 
in Festbeträgen, Gewährungszeitraum und Ruhegehaltfähigkeit mitzuteilen sowie die 
Festlegung, ob die gewährten Leistungsbezüge an den allgemeinen Besoldungsan-
passungen teilnehmen.  
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(2) Über Widersprüche der Professorinnen und Professoren gegen Entscheidungen des 

Präsidiums über die Gewährung und die Höhe von Leistungsbezügen entscheidet 
das Präsidium. Über Widersprüche der Präsidiumsmitglieder gegen Entscheidungen 
des Ministeriums über die Gewährung und die Höhe von Leistungsbezügen ent-
scheidet das Ministerium.  

  
(3) Zur Vorbereitung der Entscheidung über Widersprüche zur Gewährung und Höhe 

von besonderen Leistungsbezügen nach § 5 richtet die Fachhochschule Flensburg 
eine Schlichtungsstelle ein.  

 
(4) Die Schlichtungsstelle besteht aus drei Professorinnen oder Professoren der Hoch-

schule, die vom Senat für eine Amtszeit von zwei Jahren bestellt werden. Die 
Schlichtungsstelle hat die Aufgabe, innerhalb von drei Monaten einen Vorschlag zum 
weiteren Verfahren zu machen. Vorher soll sie die Antragstellerin oder den Antrag-
steller und das Präsidium anhören und in einem gemeinsamen Gespräch auf eine 
einvernehmliche Lösung hinwirken.  

 
§ 11  

Information der Hochschulöffentlichkeit  
Das Präsidium informiert zum 1.12. jeden Jahres den Senat der Hochschule über seine 
Entscheidungen zur abgelaufenen Vergaberunde. 
 
 

§ 12  
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.07.2015 in Kraft.  
 

(2) Diese Satzung tritt am 31.10.2016 außer Kraft. Bis dahin sollen Leistungszulagen 
weder gewährt noch zugesagt werden, die in Summe der Leistungsbezüge nach §§ 
4 und 5 den Wert von 25 % von Hundert des W2 Grundgehaltssatzes übersteigen. 
 

 
 
 
 
Flensburg, 13.10.2015 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Holger Watter 
Präsident 
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Anlage  
zu § 5 der Satzung über das Verfahren und die Vergabe von Leistungsbezügen 
sowie Forschungs- und Lehrzulagen 
 
Für die Ausbringung von Zulagen nach § 5 der Satzung über das Verfahren und die 
Vergabe von Leistungsbezügen sowie Forschungs- und Lehrzulagen wird voraus-
gesetzt, dass die Pflichten und Aufgaben des Antragstellers i.S.v. § 60 HSG (insbeson-
dere Erfüllung der Regellehrverpflichtung und Mitwirkung in der Selbstverwaltung) im 
Normalfall erfüllt werden.  
 
Leistungen, für die Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge, Funktions-Leistungsbezüge 
oder Forschungs- oder Lehrzulagen gewährt werden, sind bei der Bewertung nicht zu 
berücksichtigen. 
 
Die nachstehenden Kriterien innerhalb der Gruppen sind als wichtige beispielhafte Krite-
rien zu verstehen. Die folgende Auflistung stellt also weder eine qualitative Rangfolge 
dar noch ist sie abschließend. Darüber hinaus können die Kriterien nur durch überdurch-
schnittliche Leistungen in den jeweiligen Bereichen erfüllt werden. 
 
Innerhalb der einzelnen Bewertungskriterien sollte eine qualitative Bewertung durchge-
führt werden, um das Ausmaß der eingebrachten Leistungen zu berücksichtigen. Dabei 
sollte auch der Nutzen für die Fachbereiche und für die Hochschule, die Öffentlichkeits-
relevanz sowie die Unterstützung zur Verbesserung der Studienbedingungen berück-
sichtigt werden.  
 
In allen Bereichen können besondere Leistungen bei der Beachtung geschlechtsspezifi-
scher Aspekte Berücksichtigung finden. Die „Gesamt“-Leistung ergibt sich aus der Ak-
kumulation der Bewertungen, die innerhalb der einzelnen Bereiche erbracht wurden. 
 
Gruppen und Leistungskriterien: Punkte 

Lehre und Prüfungen bis 50 
Aktualisierung und fachliche Weiterentwicklung des 
Lehrangebots 
Herausragende Ergebnisse der externen und internen 
Lehrevaluation  
Überdurchschnittliche Prüfungsbelastung 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Lehre am Fachbe-
reich 
Entwicklung von innovativen Lehrkonzepten 
und -methoden 
Flexibilität in der Lehre (Bandbreite, Engagement in 
allen Ausbildungsphasen, neue Veranstaltungen) 
Außergewöhnliche Belastungen in der Lehre 
Pflege und Neuformulierung von Studienprogrammen 
Organisation und/oder Begleitung von Exkursionen 
Auszeichnungen für Lehre 
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Gruppen und Leistungskriterien: Punkte 

Forschung und Wissenstransfer im Hauptamt bis 30 
Einwerbung von Drittmitteln und Projektdurchführung  

Publikationen und Herausgeberschaft 

Aufbau und Leitung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen 
Patente und Erfindungen 
Vortragstätigkeit außerhalb der Lehrveranstaltungen 
Gutachtertätigkeiten mit Bezug zur Hochschule 

Übernahme von Ämtern in wissenschaftlichen Organi-
sationen 
Organisation wissenschaftlicher Tagungen innerhalb 
oder außerhalb der Hochschule 
Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Techno-
logietransfers sowie Praxiskontakte 
Auszeichnungen und erfolgreiche Forschungs-
evaluationen 
 
Weiterbildung, Nachwuchsförderung und Sonsti-
ges Engagement 

bis 20 

Weiterbildung  
(Mitwirkung, Entwicklung von Konzepten etc.) 
Externe und interne Repräsentation des Fachbereichs 
und/oder der Hochschule 
Internationalisierung 
(Mitwirkung, Entwicklung von Konzepten etc.) 
Selbstverwaltung 
(Mitarbeit, Übernahme von Funktionen in Gremien und 
Ausschüssen etc.) 
Eigene Fortbildung und Weiterbildung 
Werbemaßnahmen/Außenwirkung  
(Alumni, Akquisition etc.) 
Entwicklung und Durchführung von Nachwuchsförde-
rungsprogrammen, insbesondere von Fördermaßnah-
men für den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs 
Sonstige Auszeichnungen und Preise 

 


